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zur Verfügung —

ſteh ende Dakit reicht zur Eintragung von acht Namen.Die im Weltkriege Gefallenen Aus der Pfarrei können durch Ein
tragung mit roter Tinte beſonders ausgezeichnet werden Für Papſt,Biſchof und verſtorbene rieſter der Pfarrei iſt Eemn eigener Raum
auf jeder Monatstabelle vorgeſehen ede Monatstabelle rägdie Aufſchrift: Gedenkt der lieben Verſtorbenen! Beim Hauptein⸗der , am ſogenannten ſchwarzen Brette, oder Wi einem
eigenen verſchließbaren Kaſten ird die jeweilige Monatstabelle
aufgehängt. eder beſſere Tiſchler kann dazu einen praktiſchen Wechſrahmen Cus Holz anfertigen.

Die dee de Totenkalenders hat mn geiſtlichen Kreiſen überall
da, 1v0 ſie ékannt wurde, freudige Zuſtimmung gefunden, wie aus
zahlreichen Zuſchriften den Verfaſſer dieſer Tabellen hervorgeht.Der beſte Beweis für die Brauchbarkeit iſt, daß dieſe Druckſorte IM
November 1926 allein drei Auflagen Tlebte und nun chon in ſechſterAuflage vorliegt.

Zur ganzen dee de Pfarr⸗Totenkalenders ſei vom Stand⸗punkte der Paſtoraltheologie nur noch bemerkt:
an hat n den letzten zwei Jahrzehnten und namentlich ſeitdem Kriegsende immer er und lauter JCus den Reihen der tüch⸗tigſten Seelſorger den Ruf gehört Zurück 3uLr Pfarrgemeinde!Die Pfarrgemeinde iſt trotz der vielen kirchlichen Vereine das Ur

ſprüngliche und Natürliche, das or allem Notwendige und Unentbehr⸗liche, die geiſtige Gemeinſchaft, mit der alle Pfarrkinder ver
wachſen ſein ſollen, die große Familie, In der alle PfarrangehörigenEſt verankert ſein ſollen Leider iſt dieſes Bewußtſein der Zuſammengehörigkeit heute vielen Pfarrkindern verloren zum großenSchaden der Seelſorge: Viele beteiligen ſi nicht mehr QAm Familien⸗leben der Pfarrgemeinſchaft. Der Totenkalender iſt enn CUs⸗
gezeichnetes ittel, den Gemeinſchaftsgedanken, das
Bewußtſein der Zugehörigkeit einer großen, geiſtigen Familie Unter den Pfarrangehörigen wieder
CEN und flegen Und ⁰ der Paſtoration wertvolleDienſte leiſten Er iſt zudem eine ſtändige Armenſeelen⸗predigt Er fördert endlich INI Volke die echt chriſtliche Pietät,welcher die Engere und weitere Familiengemeinſchaft auf

DOr Groſam.iſt

Paſtoral⸗Fälle.
(Copia Confessarii.) Kürzlich entſtan auf einer rieſter⸗konferenz ein lebhafter Disput. Mehrere Teilnehmer nämlich, die von

Prieſterexerzitien kamen, berichteten übereinſtimmend,; daß der Exerzitienmeiſter nachdrücklich betont 0  E enn Prieſter, der das Unglückgehabt habe, ER 3 ſündigen, ſei nur dann ver  E  „ vor Feierder heiligen Meſſe 3u beichten, E die zwiſ 9—— mehreren
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Bei  ätern hätte; In en anderen Fällen dürfe er ſich mit Enner über⸗
natürli völlkommenen Reue egnügen. Einige Anweſende nun gaben
dem Exerzitienmeiſter unbedingt recht und begründeten ihre Anſicht mit
dem Hinweis auf das lateiniſche Wort „COpia“IN Call 807, das Ene
Mehrzahl (deute und deshalb auch der letzten Zeit von Erlnigen
bedeutenden Autoren mit „Auswahl“ überſetzt werde; Ees ſei eigentlich
auffallend daß früher noch kein Autor auf dieſen naheliegenden Ge
danken gekommen ſei Andere dagegen meinten gerade der Umſtand
daß dieſer Gedanke ſo nahe iege, ſei für ſie der 2 Beweis daß auch
ſchon früher die Autoren auf dieſen edanten gekommen ſeien ihn aber
nicht für beweiskräftig gehalten hätten Ugzerdem würden ſich aus
dieſer Anſchauung die weitgehendſten Aenderungen für das praktiſche
en rgeben Deshalb önnten ſie Es nicht mit ihrem Gewiſſen ver
einigen, von der Anſicht abzuweichen, die bis jetzt überall gelehrt worden
ſei, wenn ſie auch die Gegenpartei augenblicklich nicht mit ſtringenten
eweiſen widerlegen önnten Was iſtun von dieſem Disput 3 halten?

Zunächſt mußzugegeben werden, daß aus dieſer neuen Anſchauung
ſich tatſächlich die weitgehendſten Aenderungen für das praktiſche
ében ergeben, viel einſchneidendere noch als wohl überhaupt auch Ur
Eln der Anweſenden 0 Wie nämlich C&  — 807 dem zele⸗
brierenden rieſter geſtattet, ſich mit übernatürlich vollkommenen
Reue 3u egnügen „deficiente CoOnfessarii et Urgente necessitate“
˙ geſtattet auch Call 856 den Laien, ſich mit Eener ſolchen Reue 3¹¹
egnügen 2. Urgeat necessitas 60hfessarii Ii desit Der
USdru 5„COD Confessarii muß offenbar beiden Fällen gleich
überſe werden, was für die recht iſt das iſt auch für die andern
billig ſt alſo die Ci nur gefordert nun man die Auswahl wiſchen
mehreren Ei  atern hat dann olg daraus daß die Leute an leinen
Orten, denen nur Een Tieſter befindet oft kommunizieren dürfen
ohne vorher 3u beichten, auch ſie odſünden egangen Aben
Allerdings muß auch Elne „Notwendigkeit“ 3u kommunizieren gegeben
ſein, aber wiederum keine größere als beim rieſter. Demnach Are
auch enn Laie entſchuldigt, enn die Erfüllung eines Kirchengebote
drängt, oder enn ELr infamiert würde, E die Kommunion nicht
empfinge. Dieſe Bedingungen önnten zutreffen bei der Oſterkom⸗
muntion, bei der Kommunion vor der Hochzeit, bei der Kommunion
gelegentlich mancher Jubiläen, gelegentlich der ſilbernen
Hochzeit die Familie Tiſche des Herrn geht, manchenällen
auch bei der Monatskommunion von Vereinen Derartige tief
greifende Veränderungen aber dürfen doch nicht vorgenommen werden,
ohne daß Ein ganz ſicherer, unumſtößlicher Beweis für ihre Be
—  gung erbracht wäre

Ein ſolcher Beweis fe aber vollſtändig. Zunächſt iſt die 1  V
ogiſche Vorausſetzung, das Wort „COpia⸗könne nur Elne Mehrzahl
bedeuten, grundfalſch. 1es nicht einmal für das klaſſſiſche Jatein
3u So ſchreibt z B Cicero: „Facere O0mnibus Civibus Consihii SUI
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(allenBürgern ſeinen Rat zur Verfügung —  en＋ —0 Livius enn Elne
ähnliche Bedeutung von „COpia“, chreibt: „Ni Püugnae
fiat (wenn keine Gelegenhei zur Schlacht ſich biete).““) Aehnlich 9E
braucht auch Salluſt dieſes Wort „Quoniam COPIan Jugurthae haberet
(da EL den Jugurtha Iu ſeiner Gewalt habe).““) Demnach muß alſo
COpianicht notwendig Eelnne enge bezeichnen.

Daß dieſer Ausdruck IM odex aber auch tatſächlich keine Menge
bezeichnet ergibt ſich lar QAus dem auf 5„0C0p1a fölgenden Orteé „00n
kessarii Würde nämlich „COpia“ dieſer Stelle Elne Mehrzahl be
euten, dann mu Es elbſtverſtändlich „COnfessariorum heißen

Es iſt aher nicht u verwundern, daß der Vergangenheit auch
alle Autoren den Text des Tridentinum ſo verſtanden aben, als ob

keine Mehrzahl edeute Aehnlich Vie der odex beſtimmte nämlich
ſchon das Tridentinum, daß man ſich vor Empfang der heiligen Kom⸗
unton mit übernatürlich vollkommenen Reue nicht egnügen
Urſe „Babita COonfessoris“ Die Autoren hielten ES für ſo ſelbſt
verſtändlich, daß „COPId hier keine Mehrzahl bedeute, daß ſie ogar
die Frage aufwarfen, bb etwa Unter dem Beichtvater, der hier genannt
werde, nicht vielleicht Uur der gewöhnliche Beichtvater emeint ſei Sie
QAn  orteten. aber verneinend und oben hervor, daß die Pflicht u
beichten ſo ange beſtehe, als man überhaupt approbierten Beicht
vater ohne große Schwierigkei bekommen könne. Sicherlich darf man
òun die Beſtimmungen des odex nicht anders erklären als bisher die
entſprechenden Beſtimmungen des Tridentinums erklärt wurden, denn
nach Cd. muß man das EUE Recht nach demCNn erklären,
ſoweit 65 mit dem En übereinſtimmt. Wenn deshalb Sleumer) und
Krebs“) den Usdru „COpia“ mit „Auswahl“ überſetzen, ſo iſt Erne

Ueberſetzung oder wenigſten El irreführend „Deliciente
COnfessarii muß vielmehr überſe werden „wenn kein Beicht

vater zur Verfügung ſteht“ oder „wenn man keinen Beichtvater be
kommen kann“, oder „wenn kein Beichtvater 3u aben Dieſelbe
Auffaſſung hat übrigens Leitner ſchon Uher vertreten, ſchreibt:
„Was heißt nun deficiente COnfessarii? enbar nicht wenn die
Auswahl eines Bei  ater fe ſondern;enn die Möglichkeit,
Beichtvater 3 Aben oder El 3 erreichen, fehlt“＋.. 0
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